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9. Geschäft-Nr. 2021/115 

Interpellation Arie Bruinink, Grüne, und Mitunterzeichnende, betreffend Waldbewirtschaftung, 
Biodiversität und Naherholung - Begründung 

 

 

 
VORSTOSS 
 
Gemeinderat Arie Bruinink, Grüne, und eine Mitunterzeichnende, reichen mit Schreiben vom 9. Februar 2021 
nachfolgende Interpellation beim Büro des Grossen Gemeinderates ein (GGR-Geschäft-Nr. 2021/115): 
 

AUSGANGSLAGE 

Im Dezember 2020 hat die Stadt einen grossen Teil der Waldparzellen der Holzkooperation Rikon gekauft, 
Damit wurde die Waldfläche, die im städtischen Besitz ist, markant erhöht. Diese neuen Waldparzellen wurden 
bis jetzt sehr unterschiedlich bewirtschaftet. Das städtische Naturschutzkonzept 2030 nennt als 2. Ziel im 
Bereich Wald folgendes: «Mindestens 18 % der Waldfläche sind als spezielle Waldlebensräume mit 
ökologischer Zielsetzung bewirtschaftet (inkl. Reservate).» 

Die Funktion des Waldes als Naherholungsraum hat in den letzten Jahren insbesondere in Siedlungsnähe 
markant zugenommen. Oft ist die Naherholungsfunktion mit der Funktion des Waldes als störungsarmer 
Lebensraum von Pflanzen und Tieren schwierig zu vereinbaren. Hier ist es wichtig ein Optimum zu finden, 
welches beiden Funktionen gerecht wird. 

Aus diesem Sachverhalt ergeben sich folgende Fragen an den Stadtrat: 
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FRAGEN 

1. Wie steht es mit der Biodiversität in diesen zugekauften Waldflächen? 

2. Was gedenkt die Stadt zu machen, damit diese Waldflächen – wo nötig – ökologisch aufgewertet 
werden? 

3. Wie sieht im Detail das Gesamtkonzept des städtischen Waldes bezüglich Bewirtschaftung, Naturschutz 
und Naherholung aus? 

4. Werden neben den bestehenden Flächen noch zusätzliche zu speziellen ökologischen hochwertigen 
Waldlebensräumen aufgewertet? 

5. Welche davon werden künftig Naturschutzgebiete? 

6. Wie werden in Zukunft Naturschutz und Naherholung mit einander in Einklang gebracht? 

7. Wo in den Wäldern von Illnau-Effretikon sollen Naherholungsbedürfnissen, wie Feuerstellen, 
Fitnessparcours, Wald Lehrpfad etc. abgedeckt werden? 

 

 
 
URHEBER:  Gemeinderat Arie Bruinink, Grüne 
   
MITUNTERZEICHNENDE:  Gemeinderätin Denise Tschamper, Grüne 
   
EINGANG RATSBÜRO:   11.02.2021 
   
BEGRÜNDUNG IM RAT:  08.04.2021 

FORMELLES 

Der Vorstoss wurde von der Urheberschaft als Interpellation taxiert. Eine Überprüfung des Ratsbüros ergab, 
dass der Vorstoss die einschlägigen Vorschriften, wie sie an Interpellationen gemäss Art. 75 ff der 
Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates GeschO GGR gestellt werden, einzuhalten vermag. 

BEGRÜNDUNG IM PLENUM 

Gemeinderat Arie Bruinink, Grüne, begründet im Sinne von Art. 77 Abs. 1 GeschO GGR den eingereichten 
Vorstoss, wobei der Redner sein Referat mehrheitlich auf Basis des zu Grunde liegenden Interpellationstextes 
aufbaut. Zur Veranschaulichung seines Anliegens bzw. der durch den Vorstoss transportierten Fragen nutzt 
Gemeinderat Bruinik eine visuelle Projektion; sie findet sich im Anhang zu diesem Protokoll, vgl. Beilage 6. 

Neue bzw. weitere Fakten, die aus dem Text nicht hervorgehen, ergeben sich nicht. 

-------------------- 

Laut Art 76 Abs. 2 GeschO GGR bestimmt die Urheberschaft, in welcher Form (mündlich oder schriftlich) die 
Antwort des Stadtrates zu erfolgen hat. Laut den Ausführungen der Vorstossverfasser möge der Stadtrat seine 
Antworten schriftlich darlegen. 

Dem Stadtrat stehen für die Beantwortung laut Art. 77 Abs. 3 GeschO GGR drei Monate ab Datum der 
Begründung zu (Frist bis 08. Juli 2021).  
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Mitteilung durch Protokollauszug an: 

 Abteilung Tiefbau 

 Ratssekretariat (Geschäftsakten) 
 

-------------------- 

 

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Marco Steiner   
Ratssekretär   
 

Versandt am: 09.04.2021  
 
 
 


